














Die Jagd
a. nutzt jagdbare Wildtiere nachhaltig,
b. reguliert jagdbare Wildtierbestände nach biologischen Grundsätzen,
c. bietet Jägerinnen und Jägern die Möglichkeit zu einer traditionellen und 

verantwortungsvollen Betätigung in der Natur zu Gunsten öffentlicher 
Interessen,

d. nimmt mit ihrer jagdlichen und hegerischen Tätigkeit eine ausgleichende 
Stellung zwischen Nutzung und Schutz der Natur ein.

















































Jagdverbot = Staatsjagd
Die professionelle Wildhut ist für die Bejagung der Wildbestände zuständig.













• Bestandene Jagdprüfung• Regelabgaben und Gebühren bezahlt• Handlungsfähig (mündig und urteilfähig)• Leumundszeugnis (im Bedarfsfall)

1. Sie wird verweigert, wenn die Person durch Gerichtsurteil oder administrative 
Massnahmen von der Jagd ausgeschlossen worden ist oder wenn die Person 
aus gesundheitlichen Gründen Dritte gefährden oder die Jagd nicht ausüben 
könnte.

2. Die zuständige Stelle der Volkswirtschaftsdirektion ist berechtigt, von der 
gesuchstellenden Person nötigenfalls ein vertrauensärztliches Zeugnis zu 
verlangen.





























JaDV Art. 3
● Ausgabe von Zusatzpatenten
● Die Zusatzpatente werden für bestimmte Wildräume und Wildtierkategorien 

ausgegeben.
● Übersteigt die voraussichtliche Nachfrage nach Zusatzpatenten das Angebot, 

kann das Jagdinspektorat die Vergabe nach folgenden Kriterien vornehmen:
a) pro Patent A oder B vorerst nur ein Zusatzpatent,
b) Reihenfolge der Bestellungen,
c) besondere, in der jährlichen Jagdplanung festgelegte Kriterien.

● Um die Nachfrage nach Zusatzpatenten in bestimmten Wildräumen ohne 
Einschränkungen im Sinne von Absatz 2 befriedigen zu können, darf die 
festgelegte Anzahl Zusatzpatente um bis zu 30 Prozent überschritten werden.

















persönliche Voraussetzungen analog Art. 6 JWG




















































































































